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11. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die gegenseitige Anerkennung der

Beschußzeichen für Handfeuerwaffen
12. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge

über den internationalen Warenkauf
13. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die frühe Benachrichtigung bei

Nuklearunfällen
14. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über Hilfeleistung bei nuklearen Unfäl-

len oder strahlungsbedingten Notfällen
15. Kundmachung: Kündigung des Abkommens zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe

und Industrie und dem Bundesminister für Finanzen der Republik Österreich
einerseits und dem Handelsminister Thailands andererseits über die Anerken-
nung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung
von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Öster-
reich

16. Kundmachung: Kündigung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Volksre-
publik China über die Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die
handwerkliche Herstellung von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermä-
ßigten Einfuhr nach Österreich in der Fassung des ergänzenden Notenwechsels

17. Vereinbarung zwischen der für das ADR zuständigen Behörde des Vereinigten Königreiches und
dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Öster-
reich nach Rn.2010 des ADR über Verpackungen für Stoffe der Klasse 8, Zif-
fer 7a)

11. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die gegenseitige Anerkennung der Beschußzeichen für Handfeuerwaffen
Nach Mitteilungen der belgischen Regierung ist die Russische Förderation dem Übereinkommen

über die gegenseitige Anerkennung von Beschußzeichen für Handfeuerwaffen (BGB1. Nr. 269/1971,
letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGB1. Nr. 97/1991) mit Wirksamkeit vom 3. November
1994 beigetreten und haben die Slowakei und die Tschechische Republik erklärt, sich rückwirkend
mit 1. Jänner 1993 weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu erachten.

Vranitzky

.12. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Georgien am 16. August 1994

seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den interna-
tionalen Warenkauf (BGB1. Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGB1. Nr. 542/
1994) hinterlegt.

Vranitzky

13. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die frühe Benachrichtigung bei Nuklearunfällen

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Internationalen Atomenergie-Organisation haben
folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die frü-

6 27



2012 4. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 13

he Benachrichtung bei Nuklearunfällen (BGB1. Nr. 186/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reichs BGB1. Nr. 76/1991) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung
Staaten: der Ratifications- bzw.

Beitrittsurkunde:

Armenien 24. August 1993
Costa Rica 16. September 1991
Estland 9. Mai 1994
Griechenland 6. Juni 1991
Irland 13. September 1991
Kuba 8. Jänner 1991
Lettland 28. Dezember 1992
Liechtenstein 19. April 1994
Mauritius 17 August 1992
Niederlande 23. September 1991
Portugal 30. April 1993
Sri Lanka 11. Jänner 1991

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich auch weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu
erachten:

Bundesrepublik Jugoslawien
(Serbien und Montenegro) am 28. April 1992

Kroatien mit Wirksamkeit vom 8. Oktober 1991
Russische Föderation am 26. Dezember 1991
Slowakei mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1993
Slowenien mit Wirksamkeit vom 25. Juni 1991
Tschechische Republik mit Wirk-

samkeit vom 1. Jänner 1993

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben folgende Staaten
Vorbehalte erklärt bzw Erklärungen abgegeben:

Irland:
Gemäß Art. 7
Kontaktstelle für die Entgegennahme einer Benachrichtigung:
Garda Siochana Communications Room, Dublin Castle, Dublin 2, Telefonnummern (24 Stunden
pro Tag): Zentrale: 01-781122, zuständiger Inspektor: 01-754058, Telex Nrn. 93500, 93889.
Zuständige Behörde/Kontaktstelle für die Ausstellung einer Benachrichtigung:
Nuclear Energy Board, 3 Clonskeagh Square, Clonskeagh Road, Dublin 14, Telf. Nr. 01-697766,
Telex Nr. 30610, Fax Nr. 697437

Kuba:
Gemäß Art. 11 Abs. 3 erklärt Kuba, daß es sich nicht an das in Abs. 2 vorgesehene Verfahren zur

Beilegung von Streitigkeiten gebunden erachtet.
Gemäß Art.7
Zuständige Behörde und Kontaktstelle:
Secretaria Ejecutiva para Asuntos Nucleares — SEAN (Executive Secretariat for Nuclear
Affairs), Calle 18 A Nr. 4110, entre 41 y 47, Municipio Playa, La Habana, Cuba, Telex Nr. 1837
SEAN, Tel. Nr. 22 3428.

Mauritius:
Mauritius bedauert, daß sich der Anwendungsbereich des Übereinkommens nicht auch auf

nukleare Notfälle infolge militärischer Tätigkeiten, bei denen atomare Waffen beteiligt sind, bezieht,
da doch die möglichen grenzüberschreitenden Strahlungsfolgen gleichermaßen schädlich seien.

Gemäß Art. 11 Abs. 3 erachtet sich Mauritius nicht an die Bestimmungen des Art. 11 Abs. 2 gebun-
den.
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Sri Lanka:
Sri Lanka ist der Ansicht, daß der den Anwendungsbereich des Übereinkommens behandelnde

Art. l im Lichte der offiziellen Erklärungen der Vertreter Chinas, Frankreichs, der Russischen Födera-
tion, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten in bezug auf die Bereitschaft ihrer
Regierung zu sehen ist, auf freiwilliger Basis die Internationale Atomenergie-Organisation und jeden
anderen Staat zu benachrichtigen, der durch irgendeinen Unfall betroffen ist, der nicht in Art. l des
Übereinkommens benannt ist und grenzüberschreitende Strahlungsfolgen haben kann.

Ferner hat der Generaldirektor der IAEO auf Grund einer am 23. Dezember 1991 erhaltenen
Notifikation mitgeteilt, daß die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) zum Übereinkommen
beitreten wird. Die Gemeinschaft wird jedoch ihre Beitrittsurkunde erst hinterlegen, nachdem alle
Unterzeichnerstaaten gem. Art. 102 des EURATOM-Vertrages Vertragsparteien des Übereinkom-
mens geworden sind. Bis dahin wird die Gemeinschaft so handeln, als ob sie an das Übereinkommen
gebunden wäre und hat anläßlich dieser Notifikation nachstehende Erklärungen abgegeben:
Im Sinne von Art. 12 Abs. 5 lit. c

1. Gemäß den Art. l, 2, 5 lit. a, b, c und d und Art. 6 macht die Gemeinschaft, nachdem sie das
Einverständnis des Gastgeber-Mitgliedstaates erhalten hat, Mitteilung von Unfällen, die in einer nach
Art. 8 des EURATOM-Vertrages errichteten Anlage des Gemeinsamen Forschungszentrums aufgetre-
ten sind.

Solche Anlagen gibt es derzeit in Ispra (Italien), Karlsruhe (Deutschland), Petten (Niederlande)
und Geel (Belgien).

2. Die Gemeinschaft erhält mit dem gleichen Recht wie Vertragsstaaten die Informationen gemäß
Art. 2 und 4.

3. Die Gemeinschaft ist berechtigt, weitere Informationen oder Konsultationen gem. Art. 6 bei
einem Unfall zu verlangen, der das Gebiet eines Mitgliedstaates betreffen könnte.

4. In der gleichen Eigenschaft wie die Vertragsstaaten wird die Gemeinschaft ihre zuständigen
Behörden und Kontaktstellen nach Art. 7 bekanntgeben; sie erhält die entsprechenden Mitteilungen
von den anderen Parteien.
Im Sinne von Art. 11 Abs. 3

Da gemäß Art. 34 seines Statuts nur Staaten berechtigt sind, als Parteien vor dem Internationalen
Gerichtshof aufzutreten, kann die Gemeinschaft nur durch das in Art. 11 Abs. 2 des Übereinkommens
bezeichnete Schiedsverfahren gebunden sein.

Weiteren Mitteilungen des Generaldirektors zufolge haben Bulgarien am 11. Mai 1994 und die
ehemalige Tschechoslowakei am 6. Juni 1991 ihren anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde erklärten Vorbehalt zurückgezogen.

Vranitzky

14. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfällen
Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Internationalen Atomenergie-Organisation haben

folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über Hilfe-
leistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfällen (BGBl. Nr. 87/1990, letzte Kund-
machung des Geltungsbereichs BGB1. Nr. 120/1991) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung
Staaten: der Ratifikations- bzw.

Beitrittsurkunde:

Armenien 24. August 1993
Costa Rica 16. September 1991
Estland 9. Mai 1994
Griechenland 6. Juni 1991
Irland 13. September 1991
ehem. Jugoslawien 9. April 1991
Lettland 28. Dezember 1992
Liechtenstein 19. April 1994
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Mauritius 17 August 1992
Niederlande 23. September 1991
Schweden 24. Juni 1992

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich auch weiterhin an das Übereinkommen gebunden zu
erachten:

Bundesrepublik Jugoslawien
(Serbien und Montenegro) am 28. April 1992

Kroatien mit Wirksamkeit vom 8. Oktober 1991
Russische Föderation am 26. Dezember 1991
Slowakei mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1993
Slowenien mit Wirksamkeit vom 25. Juni 1991
Tschechische Republik mit Wirk-

samkeit vom 1. Jänner 1993

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde haben folgende Staaten
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Mauritius:
Gemäß Art. 13 Abs. 3 erachtet sich Mauritius an keines der in Art. 13 Abs. 2 vorgesehenen Verfah-

ren zur Beilegung von Streitigkeiten gebunden.

Schweden:
Gemäß Art. 10 Abs. 5 lit.b:
Ungeachtet der Bestimmungen des Art. 8 betreffend Privilegien und Immunitäten behält sich

Schweden das Recht vor, rückwirkend die Erstattung der bezahlten Kosten vom Schadenersatzpflich-
tigen, welcher vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden verursacht hat, für die hilfeleistende Partei
einzufordern. Hinsichtlich der Kostenaufteilung wegen mitverschuldeter Fahrlässigkeit wird Schweden
überdies schwedisches Recht anwenden.

Gemäß Art. 8 Abs. 9:
Schweden erklärt, daß die im Übereinkommen vorgesehenen Bestimmungen hinsichtlich Immuni-

täten und Privilegien keine Anwendung auf Teilnehmer von Rettungsoperationen finden, die schwedi-
sche Staatsbürger oder in Schweden wohnhaft sind.

Ferner hat der Generaldirektor der IAEO auf Grund einer am 13. Februar 1992 erhaltenen Noti-
fikation mitgeteilt, daß die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) zum Übereinkommen bei-
treten wird. Die Gemeinschaft wird jedoch ihre Beitrittsurkunde erst hinterlegen, nachdem alle Unter-
zeichnerstaaten gem. Art. 102 des EURATOM-Vertrages Vertragspartei des Übereinkommens gewor-
den sind. Bis dahin wird die Gemeinschaft so handeln, als ob sie an das Übereinkommen gebunden
wäre und hat anläßlich dieser Notifikation nachstehende Erklärungen abgegeben:
Im Sinne von Art. 14 Abs. 5 lit. c

1. Gemäß dem Übereinkommen, mit Ausnahme von Art. 8 Abs. l, 2, 3 und 5, ist die Gemeinschaft,
nachdem sie die Zustimmung des Gastgeber-Mitgliedstaates erhalten hat, berechtigt, ein Ersuchen um
Hilfeleistung im Falle eines Unfalles in einer nach Art. 8 des EURATOM-Vertrages errichteten An-
lage des Gemeinsamen Forschungszentrums (JCR) zu stellen.

Derartige Anlagen gibt es derzeit in Ispra (Italien), Karlsruhe (Deutschland), Petten (Niederlan-
de) und Geel (Belgien).

2. Die Gemeinschaft kann einem Ersuchen um Hilfeleistung gemäß dem Übereinkommen durch
Einsatz der Mittel und Möglichkeiten des JRC nachkommen.

3. In der gleichen Eigenschaft wie die Vertragsstaaten wird die Gemeinschaft ihre zuständigen
Behörden und Kontaktstellen in Übereinstimmung mit Art. 4 bekanntgeben; sie erhält die entspre-
chenden Mitteilungen von den anderen Parteien.
Im Sinne von Art. 13 Abs. 3

Da gemäß Art. 34 seines Statuts nur Staaten berechtigt sind, als Parteien vor dem Internationalen
Gerichtshof aufzutreten, kann die Gemeinschaft nur durch das in Art. 13 Abs. 2 bezeichnete Schieds-
verfahren gebunden sein.
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Weiteren Mitteilungen des Generaldirektors zufolge haben Bulgarien am 11. Mai 1994 und die
ehemalige Tschechoslowakei am 6. Juni 1991 ihren anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde erklärten Vorbehalt zurückgezogen.

Vranitzky

15. Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten und des Bun-
desministers für Finanzen betreffend die Kündigung des Abkommens zwischen dem Bundes-
minister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bundesminister für Finanzen der
Republik Österreich einerseits und dem Handelsminister Thailands andererseits über die
Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von

Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich
Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt. 1985, BGB1. Nr. 200,

wird kundgemacht:
Das Abkommen zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und dem Bun-

desminister für Finanzen der Republik Österreich einerseits und dem Handelsminister Thailands ande-
rerseits über die Anerkennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung
von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich (BGB1. Nr. 12/
1976) wurde gemäß seinem Artikel 5 von Österreich mit Note vom 11. Juli 1994 gekündigt und tritt
gemäß derselben Bestimmung mit Ablauf des 13. Jänner 1995 außer Kraft.

Schüssel Lacina

16. Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten und des Bun-
desministers für Finanzen betreffend die Kündigung des Abkommens zwischen der Repu-
blik Österreich und der Volksrepublik China über die Anerkennung von Zeugnissen über
den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von Waren zum Zwecke der zollfreien
oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich in der Fassung des ergänzenden Notenwechsels

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1985, BGB1. Nr. 200,
wird kundgemacht:

Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volksrepublik China über die Aner-
kennung von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung von Waren zum
Zwecke der zollfreien oder zollermäßigten Einfuhr nach Österreich in der Fassung des ergänzenden
Notenwechsels (BGB1. Nr. 603/1983 idF BGB1. Nr. 441/1988) wurde gemäß seinem Artikel 5 von Öster-
reich mit Note vom 24. Juni 1994 gekündigt und tritt gemäß derselben Bestimmung mit Wirksamkeit
vom 3. Jänner 1995 außer Kraft.

Schüssel Lacina

17
A G R E E M E N T

between the competent authority for ADR in the United Kingdom and the Federal Minister
of Public Economy and Transport of the Republic of Austria under Marginal 2010 of ADR

concerning packagings for substances of Class 8, item 7 (a)
1. By derogation from the provisions of marginal 2805 (1) (d) of ADR Annex A, substances of

Class 8, 7 (a) may also be carried in road transport in single packagings where:
— the packaging is a plastics drum of not more than 250 litres capacity conforming to Marginal 3526

(1H1).
2. The consignor shall certify the compatibility of the substances with the materials used in the

manufacture of the drums.
3. The drums shall be carried in freight containers, or on road trailers provided with side boards

and tail board, to offer additional protection up to the full height of the drums being carried. When
carried on road trailers, the drums shall not be loaded on top of the other cargo, nor shall other cargo
be loaded on top of the drums.
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4. In all other respects the relevant requirements of ADR shall be followed.
5. In addition to the details prescribed in ADR, the consignor shall include the following entry in

the transport document:
"Carriage agreed under the terms of Marginal 2010 of ADR"

6. This agreement applies to transport operations between all the countries signatory to this agree-
ment. It will expire on the date of entry into force of provisions in ADR relating to such transport opera-
tions.

Done in London, 14th September 1994
The competent authority for ADR in the

United Kingdom:
L. Grainger

Vienna, 2nd December 1994
For the Federal Minister of Public Economy and

Transport of the Republic of Austria:
Kafka

(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen der für das ADR zuständigen Behörde des Vereinigten Königreiches und dem Bun-
desminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich nach Rn. 2010

des ADR über Verpackungen für Stoffe der Klasse 8, Ziffer 7 a)
1. Abweichend von den Vorschriften der Rn. 2805, Abs. l d) der Anlage A des ADR dürfen Stoffe

der Klasse 8, Ziff. 7 a) auch in Einzelverpackungen auf der Straße befördert werden, wenn die Verpak-
kung ein Faß aus Kunststoff mit einem Fassungsraum von höchstens 250 l gemäß Randnummer 3526
(1H1) ist.

2. Der Absender muß die Verträglichkeit der Stoffe mit den für den Bau der Fässer verwendeten
Werkstoffen bestätigen.

3. Die Fässer müssen in Containern oder auf Lastwagen befördert werden, die mit Seitenbords und
Rückenbord versehen sind, um einen zusätzlichen Schutz in der vollen Höhe der beförderten Fässer zu
bieten. Bei Beförderung auf Lastwagen dürfen die Fässer weder auf eine andere Ladung noch darf eine
andere Ladung auf die Fässer geladen werden.

4. Alle übrigen Vorschriften des ADR sind einzuhalten.
5. Zusätzlich zu den im ADR vorgeschriebenen Angaben hat der Beförderer im Beförderungspa-

pier folgenden Vermerk einzutragen:
„Beförderung vereinbart gemäß Rn. 2010 des ADR."

6. Diese Vereinbarung gilt für Beförderungen zwischen allen Staaten, die diese Vereinbarung
unterzeichnet haben. Sie tritt mit dem Datum außer Kraft, mit dem neue Vorschriften im ADR hin-
sichtlich dieser Beförderungen in Kraft treten.

London, am 14. September 1994
Die für das ADR zuständige Behörde des

Vereinigten Königreichs:
L. Grainger

Wien, am 2. Dezember 1994
Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und

Verkehr der Republik Österreich:
Kafka

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


